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Einladung und Erläuterungen zur 38. Mitgliederversammlung 2024 
 
 
 
Datum: Montag, 29. Januar 2024 

Zeit:  20 Uhr 

Ort:  Zentrum Lee, Riniken 

  
 
 
Traktanden: 
 

1. Begrüssung  

2. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 30. Januar 2023 

3. Jahresbericht, Jahresrechnung, Revisionsbericht 

4. Entlastung des Vorstandes 

5. Budget 2023 

6. Programm 2023 

7. Antrag des Vorstandes auf Änderung der Statuten 

8. Wahl der Revisionsstelle 

9. Diverses 

 

Das Protokoll der Mitgliederversammlung 2023, die Jahresrechnung 2023 und das Budget 2024 
liegen ab 19:30 Uhr zur Einsicht auf. Nach dem geschäftlichen Teil gibt es ein gemütliches 
Beisammensein, zu welchem auch Nichtmitglieder eingeladen sind. 
 
Wir bitten um ihre Anmeldung an die MV, damit wir uns vor allem für den gemütlichen Teil 
entsprechend vorbereiten können. 
 

Anmeldungen und Anträge bitte direkt an den Präsidenten Christian Kohler, entweder persönlich 
oder auf einem der folgenden Wege: 
 

- Per Post:  Scheuerackerweg 6, 5223 Riniken 

- Per E-Mail:  christian@rinikenLIVE.ch 

- Per SMS o.ä.: 079 709 32 00 

 

Der Vorstand 

rinikenLIVE.ch 

mailto:christian@rinikenLIVE.ch
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Erläuterungen 
 
 
 
Traktandum 7: Antrag des Vorstandes auf Änderung der Statuten 
 

▪ Aufgrund der angekündigten Rücktritte der bestehenden Revisoren und den damit 
verbundenen «Besetzungsschwierigkeiten», möchte der Vorstand die Anzahl der 
Revisoren von 2 auf 1 reduzieren. 

▪ Es bestehen keine Auflagen zur Anzahl der Revisoren seitens der Gemeinde Riniken 
aufgrund der Subventionen welche der Verein von der Gemeinde jährlich erhält (1500.- 
CHF). 

▪ Die Gemeinde empfiehlt dem Verein, weiterhin 2 Revisoren zu bestimmen. 

▪ Gesetzlich (ZGB Art. 69b ff) benötigt unser Verein KEINE Revisionsstelle, weil wir die 
Mindestanforderungen nicht erfüllen. 

▪ Der Vorstand schlägt daher, im Sinne der Vereinfachung und eines Kompromisses zur 
Empfehlung der Gemeinde, die Reduktion auf EINEN Revisor oder EINE Revisorin vor. 

 
▪ Folgende Änderungen der Ziff. 7 der Statuten werden vom Vorstand vorgeschlagen: 

 

▪ Die Revisionsstelle besteht aus mindestens einer Person zwei Mitgliedern welche 
für eine Amtsperiode von 3 Jahren gewählt werden wird. Wiederwahl ist möglich. 

▪ Ihre Aufgabe besteht in der Prüfung der Buchführung des Vereins nach 
anerkannten Prüfungsrichtlinien und in der Berichterstattung an die 
Mitgliederversammlung. 

 


